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ZISCH-Zeitung in der Schule

Kinder sind bekanntermaßen fasziniert
von Tieren. Hunde haben es den meisten
von ihnen ganz besonders angetan. Für
das Zisch-Projekt (Zeitung in der Schule)
war deshalb die Hundestaffel der IZD
Rostock eindeutiger Favorit in der The-
menwahl.

Das von der Ostseezeitung geförderte
Projekt soll Schülern den Umgang mit
Medien, insbesondere mit den Tageszei-
tungen näher bringen. Dazu werden Fir-
men, Einrichtungen oder wie in diesem

Fall die Diensthundestaffel aufgesucht.
Den Schülern wird dann die Möglichkeit
gegeben, wie kleine Journalisten hinter
die Kulissen zu schauen, Fragen zu stellen
und im Ergebnis einen druckreifen Artikel
zu schreiben.

In einem „Pressetermin“ besuchten die
jungen Reporter Ende November 2009
zunächst die Hundestaffel auf ihrem Trai-
ningsplatz in Stäbelow am Stadtrand von
Rostock. Fast alle Kinder outeten sich als
Fans von kleinen oder großen Vierbei-

nern. Und es gab wohl keine Frage, die
den Hundeführern nicht gestellt wurde.
„Kann man mit so einem Hund kuscheln?“
„Hat der Hund schon einen richtigen Täter
gefangen?“ „Wo schläft der Hund?“„Wann
geht der Hund in Rente?“ … Kinder wol-
len alles wissen!

Anfang Februar erschien dann ein halb-
seitiger Artikel im Landesteil der Ostsee-
zeitung – ausführlich, informativ, sym-
pathisch. Darauf sind mit Sicherheit nicht
nur die Schülerreporter stolz. �

Am 20. Januar 2010 hatte die Polizei-
direktion Neubrandenburg Besuch von
20 interessierten Schülern der Jawaharlal
Nehru Schule aus Neustrelitz. Im Rahmen
des Zisch-Projektes (Zeitung in der
Schule) des Nordkuriers nutzen die Schü-
ler die lokale und regionale Tageszeitung
als „Orientierungshilfe“ in der Informa-
tionsgesellschaft, um aktuelle Themen
zu recherchieren und Reportagen zu
schreiben.
Zu Beginn der Veranstaltung erläuterte
PHK Unmack den Jugendlichen Grund-
sätzliches zur Organisation und Zustän-

digkeit der Polizeidirektion sowie der da-
zugehörigen Inspektionen und Reviere. In
der Einsatzleitstelle konnten die Schüler
dann erleben, wie bei eingehenden Not-
rufen oder Unfallmeldungen schnelle
Hilfe organisiert wird.
Im Anschluss wurde der Rundgang in der
Polizeiinspektion fortgesetzt. Dort ange-
kommen, ging´s in die Gewahrsamsräume
im Kellergeschoß. Hier hatten die Jugend-
lichen natürlich eine Menge Fragen: Ist der
Aufenthalt wirklich so teuer wie erzählt
wird oder was bekommen die Personen im
Gewahrsam zu essen? Hier konnte die
Polizeiobermeisterin Dagmar Schönfeld
sachkundig Auskunft erteilen.
In den zurückliegenden Wochen waren
bereits mehrere Schulklassen aus unse-
rer Region zu Gast in der Polizeidirektion
und berichteten dann in ihren „Presse-
mitteilungen“ über den Polizeialltag. �

Hundeführer
von
Achtklässlern
ausgefragt
Yvonne Burand,
PD Rostock

PHM Ralf Breetzke im Kreuzverhör
der jungen Redakteure
Foto: Yvonne Burand, PD Rostock

Polizeiobermeisterin Dagmar Schönfeld
beantwortet Fragen

zu den Gewahrsamszellen

Foto: Torsten Dowe

Der Zisch-Beitrag in der Ostsee-Zeitung
vom 04.02.2010

„Zisch-Reporter“
zu Gast bei der Polizei
Torsten Dowe, PD Neubrandenburg
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Am Rande notiert

Knapp 22.000 Zuschauer wollten sich das
Heimspiel des FC Hansa Rostock gegen
den 1. FC Union Berlin am Samstag, den
30. Januar 2010 in der DKB-Arena an-
sehen. Da dieses Spiel bereits im Vorfeld

als Risikospiel eingestuft worden war,
plante die Polizeiinspektion Rostock um-
fangreiche Einsatzmaßnahmen. Dazu ge-
hörten auch der Einsatz zahlreicher Poli-
zeikräfte aus benachbarten Dienststellen
und anderen Bundesländern. Schon am
Vortage waren deshalb zahlreiche Polizei-
beamtinnen und -beamte angereist, um
pünktlich für den Einsatz zur Verfügung
zu stehen.
Wer jedoch am frühen Morgen des Spiel-
tages zur Arbeit wollte, schaute nicht
schlecht. Meterhohe Schneeverwehun-
gen, bis zu 40 cm Neuschnee und ein
Wind, der teilweise mit Orkanstärke wehte,
waren die meteorologischen Überraschun-
gen des Tages.
Trotzdem versuchten sich viele zum
Dienst „durchzukämpfen“. Mit dem Auto
hatte man nur eine geringe Chance und
der öffentliche Personennahverkehr war
in Rostock komplett zusammengebro-
chen.

Einige schafften es bis zur Dienststelle,
aber das Spiel und der Einsatz fielen
natürlich komplett ins Wa… – ähm, in den
Schnee. �

Schneefrei für Hansa
Dörte Lembke, PI Rostock

Auf dem Hof ging gar nichts mehr

Die Eingangstür der Inspektion …
aber von innen

Wildschweinjagd im Kaufhaus
Volker Werner, PD Rostock

Erst durch den Schuss aus einer Polizei-
pistole konnte ein Wildschwein gestoppt
werden, das sich am Nachmittag des 25. Ja-
nuar 2010 in ein Kaufhaus in Kröpelin (LK
Bad Doberan) verirrt hatte. Kurz vor 15.00
Uhr teilte der Polizei der 58 Jahre alte Chef
des Kaufhauses am Kröpeliner Markt über
Notruf mit, dass soeben ein Wildschwein in
sein Geschäft gelaufen sei. Das Tier habe be-
reits an der Eingangstür ein 12jähriges Mäd-
chen umgestoßen und dabei verletzt.

Der Doberaner Dienstgruppenleiter rea-
gierte sofort und neben zwei eingesetzten
Funkstreifenwagen eilte auch die Besatzung
eines Rettungswagens mit Blaulicht umge-
hend nach Kröpelin, um sich um das ver-
letzte Kind zu kümmern. Außerdem in-
formierte die Rettungsleitstelle den zustän-
digen Jagdpächter über das Wildschwein
„im Herzen“ seines urbanen Jagdreviers.
Da das Borstenvieh noch immer “wilde
Sau”im Verkaufsraum und im Büro spielte,
gab PHM Klaus Kleinow im Rahmen der
Gefahrenabwehr vier Schüsse aus seiner
Dienstwaffe auf das Schwein ab. Vorsorg-
lich hatte er vor seinem „Halali“ das Kauf-
haus gemeinsam mit seiner Kollegin
Kerstin Lietzow geräumt. Eines der vier

Projektile, die allesamt das Schwein trafen
und letztendlich stoppten, beschädigte
dabei im Verkaufsraum einen Wandheiz-
körper.

Zwischenzeitlich traf der Jäger ein und gab
dem reglos am Boden liegenden, aber
immer noch lebenden Tier den tödlichen
Schuss. Das 12jährige Mädchen hatte glück-
licherweise durch das Wildschwein nur eine
leichte Verletzung am Bein erlitten, die am-
bulant behandelt werden konnte. Nach der
Kaufhausjagd suchten Polizeibeamte vor-
sorglich die nähere Umgebung ab, da es

Hinweise gab, dass weitere Wildschweine im
Stadtgebiet unterwegs seien. Hier und da
wurden noch Tiere von Bürgern gesichtet.
Vor der Polizei waren sie jedoch schon ins
Gelände geflüchtet und nun unbekannten
Aufenthaltes.

Im Bad Doberaner Polizeirevier wunderte
sich keiner über das schnelle, engagierte
und überaus konsequente Handeln dieser
Streifenwagenbesatzung. Denn bereits im
Juni 2009, der Leser wird es erahnen, lei-
steten POMin Kerstin Lietzow und PHM
Klaus Kleinow schon einmal einen „tieri-
schen“ Einsatz. Damals brachten sie ein
störrisches Pony mit nicht ganz einfacher
körperlicher Gewalt auf seine Koppel zu-
rück. �

Da liegt es nun. 70 Kilo schwer und mausetot.

Der erfolgreiche Schütze PHM K. Kleinow
Fotos: Ostseezeitung, Thomas Hoppe

Fotos: Dörte Lembke, PI Rostock
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Das Projekt zur Einführung der KLR in die
Landespolizei sieht das LPBK als Pilotbe-
hörde und die Dienststelle vor, die als
erste in den KLR-Wirkbetrieb gehen soll.
Daher ist im LPBK eine Teilprojektgruppe
installiert worden, die dies seit Beginn des
neuen Jahres gewährleisten will.
Seit der konstituierenden Sitzung am 27.
April 2009 sind Mitarbeiter aller Abteilun-
gen als Mitglieder der Teilprojektgruppe
berufen:

Herr Reinhard Liedtke
(Abt. 2, Leiter der TPG)
Frau Annett Roloff (Abt. 1)
Herr Robert Mollitor (Abt. 3)
Herr Peter Neuhaus (Abt. 4)
Herr Daniel Bobzin (Abt. 5)

Aufgabe der Teilprojektgruppe ist es, die ge-
fassten Beschlüsse der Projektgruppe KLR
zeitnah auf das LPBK M-V zu projizieren und
umzusetzen. Dies ist nicht immer einfach,
wollen sich doch alle Abteilungen ausrei-
chend vertreten sehen. Bisher haben wir 17
Beratungen abgehalten. Als einen Meilen-
stein konnten wir die Struktur der künftigen
Kostenstellen des LPBK festlegen und der
Projektgruppe vorlegen. Dabei ist jedes De-
zernat des LPBK als eigenständige Kosten-
stelle abgebildet worden.
Dann galt es, die richtigen Produkte und
Leistungen des LPBK zu definieren. Dies
gestaltete sich als außerordentlich schwie-
riger, gleichwohl sehr spannender Prozess,
da die Aufgaben des LPBK fast ausschließ-
lich eben nur dort angesiedelt sind und mit
den Aufgaben der übrigen Landespolizei
eher wenig gemein haben. Die Fragen:
„Was sind unsere Produkte? Gibt es externe
oder nur interne Produkte? Was kann und
soll mittels der beschriebenen Produkte
gesteuert werden?“ waren nur einige der
zu lösenden Problematiken. Zwischenzeit-
lich haben wir den Ergebnisentwurf eines
Produktkataloges für das LBPK der dienst-
lichen Leitung und der AG 4 präsentiert.
Als Beispiele seien genannt:
Abt. 1
• Personalmanagement,

Allgemeiner Service, Haushalt
Abt. 2
• Nutzerbetreuung, IT-Verwaltung,

IT-Sicherheit (extern und intern),
Anwendungsentwicklung, Sicherstel-
lung Wirkbetrieb, IT-Infrastruktur,
Projekte, Funkbetrieb

Abt. 3
• Gefährdungsanalyse Mecklenburg-

Vorpommern, Katastrophenschutz,
Brandschutz, Gefahrenabwehr

Abt. 4
• Polizeiärztliche Versorgung,

Heilfürsorge, Arbeitsschutz, Arbeits-
sicherheit, Arbeitsmedizin, Sozial-
psychologische Betreuung

Abt. 5
• Fahrbereitschaft extern und intern
• Poststelle extern und intern
• Technische Dienstleistungen
• Medienerzeugnisse

Nun galt es, diese vielfältigen Aufgaben in
einem so genannten „Produktsteckbrief“
darzustellen. Das Ziel eines solchen Steck-
briefes ist es, mit einer anschaulichen,
kurzen Darstellung das Produkt zu be-
schreiben, es von anderen abzugrenzen
und zu verdeutlichen, was genau zu er-
fassen ist, warum es erfasst wird und was
damit gesteuert werden soll.
Mit besonderer Aufmerksamkeit begleitet
auch die IT-Abteilung die Überlegungen
und ergebnisorientierten Diskussionen
zur Produktbildung. Da IT-Prozesse auf
Grund ihrer komplexen Abhängigkeiten
von Natur aus nicht einfach darstellbar
sind, ist es dort besonders wichtig zu ver-
deutlichen, dass den anfallenden Kosten
adäquate Leistungen gegenüberstehen.
Der Wert der eigenen Informations- und
Kommunikationstechnik ist vielfach nicht
bekannt. Auch müssen die Nutzer die Leis-
tung nicht vergüten, weil die IT„eh da“ ist.
Doch gelingt zunehmend schwerer, alle
Bedarfe zu realisieren. Insoweit gerät der
IT-Bereich zuweilen in die Kritik, wenn vor
dem Hintergrund begrenzter finanzieller
und personeller Ressourcen nicht alle Pro-
jekte sofort in die Tat umgesetzt werden
können.
Mittels der KLR wollen wir den tatsäch-
lichen Aufwand für erbrachte Leistungen
besser sichtbar machen. Dies ist auch für
die Kalkulation neuer Verfahren und
Dienstleistungen zielführend, um Auf-
wand und Nutzen für den Bedarfsträger,
aber auch für das interne Controlling
bewertbarer zu gestalten. Die Produkt-
bildung ist dabei der erste Schritt, um
Kosten und Leistungen zuordnen zu
können. Spannend wird in der Folge die
Diskussion zu den Kennzahlen werden,
deren Bezugsgrößen nicht allein im
Haushalt und Personal liegen, sondern in
vielfältigen anderen Informationsquel-
len.

Wir werden Sie hierzu auch weiter infor-
mieren. �

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Einführung der Kosten-
und Leistungsrechnung wird
weiterentwickelt
Reinhard Liedtke, LPBK M-V, Teilprojektgruppe 1

Britta Bannenberg
AMOK
Ursachen erkennen –
Warnsignale verstehen –
Katastrophen verhindern
208 Seiten, Klappenbroschur
€ 17,95 (D) / € 18,50 (A) / CHF 31,90
ISBN 978-3-579-06873-2
Gütersloher Verlagshaus,
Verlagsgruppe Random House GmbH
Carl-Miele-Straße 214, 33311 Gütersloh
Telefon (05241) 801538, Fax 80-6-1538
E-Mail: justine.pawlas@gtvh.de
www.gtvh.de

Winnenden, 11. März 2009
16 Menschenleben wurden innerhalb
kürzester Zeit ausgelöscht.
Für immer! Wie konnte das passieren?
Seit dem Amoklauf in Winnenden hat das
Thema AMOK die Öffentlichkeit aufge-
wühlt. Neben Medienberichten und der
Einsetzung von Expertenkommissionen
hat das Thema breite Diskussionen unter
Schülern, Eltern und Lehrern, Polizeibe-
amten und Politikern ausgelöst.
Nach der Tat gab es in Deutschland einen
sehr starken Anstieg von Drohungen mit
einem Amoklauf an Schulen, wie es noch nie
zuvor in diesem Ausmaß der Fall war. Dar-
unter war ein großer Anteil an Drohungen,
die nicht ernst gemeint waren. Das ändert
aber nichts an der Verbreitung von Angst
und Schrecken und der Unsicherheit bei der
Beurteilung derartiger Ankündigungen.
Dieses Buch richtet sich primär an Eltern
und Lehrer. Es soll aufklären, informieren
und zeigen, dass Tötungen und Katastro-
phen verhindert werden können – wenn
auch nicht in jedem Fall. Aber in den mei-
sten Fällen kommt so eine Tat nicht wie
ein Gewitter aus „heiterem Himmel“. Die
Anzeichen reichen oft Jahre zurück, man
muss sie nur erkennen können.
Britta Bannenberg analysiert eingehend
Ursachen und Warnsignale und beschreibt
Möglichkeiten zur Prävention. Damit haben
Lehrer und Erziehende eine verlässliche
Unterstützung, besorgniserregende Ver-
haltensauffälligkeiten von Kindern und
Jugendlichen richtig einzuordnen und
entsprechend zu reagieren. �

Für Sie gelesen
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Rechtsprechung

BVG: Amoklauf mit
versuchtem
„Vergeltungsan-
griff“ gegen einen
Beamten kann als
Dienstunfall ange-
sehen werden
Auch psychische Schäden rechtfertigen
Anspruch auf Unfallruhegehalt. Ein Be-
amter, der außerhalb des Dienstes, aber
im Hinblick auf sein pflichtgemäßes
dienstliches Verhalten angegriffen wird
(so genannter „Vergeltungsangriff“) und
als Folge psychische Schäden davon-
trägt, kann ein Unfallruhegehalt bean-
spruchen. Dies entschied das Bundes-
verwaltungsgericht.

Der Kläger war Lehrer an einer Staatlichen
Wirtschaftsschule. Ein von ihm unterrichteter
Schüler war 1996 von der Schule verwiesen
worden und hatte angekündigt, sich an dem
Kläger und dem Schulleiter zu rächen. Im Fe-
bruar 2002 drang der Schüler schwer bewaff-
net in die Schule ein, tötete den Schulleiter
und begab sich auf die Suche nach dem Klä-
ger, um auch ihn zu erschießen. Der Kläger
hielt sich wegen einer Erkrankung jedoch
nicht in der Schule auf. Der Schüler zündete
mehrere Sprengsätze und tötete sich an-
schließend selbst. Der Kläger hatte sich un-
mittelbar nach Tatbeginn auf Anraten der
Polizei in deren Schutz begeben und fuhr erst
nach dem Tod des Täters aus eigenem Ent-
schluss in die Schule. Dort wurde er mit den
Folgen der Tat konfrontiert. Danach wurde bei
ihm eine psychische Erkrankung diagnosti-
ziert, die zu seiner dauernden Dienstunfähig-
keit und zu seiner Versetzung in den
Ruhestand führte.

Verwaltungsgerichtshof erkennt Vorfall
nicht als Dienstunfall an
Das Verwaltungsgericht hatte der Klage des
Lehrers, den Vorfall als Dienstunfall anzuer-
kennen, stattgegeben. Dieses Urteil war vom
Verwaltungsgerichtshof mit der Begründung
aufgehoben worden, es habe kein Angriff
gegen den Kläger vorgelegen, weil er sich
zum Zeitpunkt der Gewalttat nicht in der
Schule befunden habe und weil der Täter ihn
habe physisch verletzen, nicht aber psychisch
schädigen wollen.

Zwischen Angriff und eingetretenem
Schaden muss qualifizierter
Zurechnungszusammenhang bestehen
Dieser Rechtsauffassung ist das Bundesver-
waltungsgericht entgegengetreten. Auch
psychische Schäden können als Folge eines
Vergeltungsangriffs (§ 31 Abs. 4 Satz 1 Be-
amtVG) anerkannt werden. Ein solcher Angriff
liegt vor, wenn ein Beamter wegen seiner Ei-
genschaft als Beamter oder im Hinblick auf
sein pflichtgemäßes dienstliches Verhalten

gezielt angegriffen wird und dadurch objek-
tiv in die Gefahr gerät, einen Körperschaden
zu erleiden. Allerdings muss zwischen dem
Angriff und dem eingetretenen Schaden ein
qualifizierter Zurechnungszusammenhang
bestehen.

BVerwG weist Sache zurück an Verwal-
tungsgerichtshof
Dieser kann fehlen, wenn der eingetretene
Schaden wesentlich auf andere Umstände
als den Angriff zurückzuführen ist, etwa auf
eine bestimmte Veranlagung des Opfers
oder sein eigenes Verhalten im Umfeld der
Tat. Da der Verwaltungsgerichtshof hierzu
keine ausreichenden Feststellungen getrof-
fen hatte, wurde die Sache zur weiteren Auf-
klärung und erneuten Entscheidung an ihn
zurückverwiesen.

VG Darmstadt:
Polizei darf
ehemaligem
Sexualstraftäter
Umgangsverbot
mit Kindern erteilen
Maßnahme zur Abwehr bestehender Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung zulässig
Einem mehrfach wegen sexuellen Miss-
brauchs von Kindern vorbestraften Mann
darf von der Polizei der Umgang und
Kontakt zu Kindern im Alter bis zu vier-
zehn Jahren generell verboten werden.
Dies entschied das Verwaltungsgericht
Darmstadt.

Weil ein mehrfach wegen sexuellen Miss-
brauchs von Kindern vorbestrafter Mann
wiederum Kontakt zu Kindern in der Alters-
gruppe, die er in der Vergangenheit für die
Begehung seiner Straftaten bevorzugte,
suchte, verbot ihm das Polizeipräsidium
Südhessen jeglichen Kontakt zu namentlich
genannten Kindern sowie generell zu Kin-
dern im Alter bis zu vierzehn Jahren aufzu-
nehmen oder zu unterhalten, insbesondere
diese bewusst aufzusuchen, sich in der Nähe
ihrer Wohnanschriften sowie an bekannten
Aufenthaltsorten wie z. B. Spielplätzen auf-
zuhalten, die Kinder bewusst aufzusuchen,
um sich mit ihnen zu verabreden oder sich
gegenüber ihren Erziehungsberechtigten
als Babysitter oder Betreuer anzudienen,
und verbot ihm des Weiteren den Aufent-
halt in einem Jugendcafe in Darmstadt.

Hinreichende Wahrscheinlichkeit für
erneute Straftaten gegeben
Das Verwaltungsgericht Darmstadt bestä-
tigte die Kontakt- und Annährungsverbote
und führte zur Begründung aus, die Rechts-
grundlage für die Kontakt- und Annähe-
rungsverbote ergebe sich aus § 11 HSOG.

Nach dieser Vorschrift könnten die Polizei-
behörden die erforderlichen Maßnahmen
treffen, um eine im einzelnen Falle beste-
hende Gefahr für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung abzuwehren. Das Schutzgut
der öffentlichen Sicherheit umfasse im kon-
kreten Fall die Unverletzlichkeit der objek-
tiven Rechtsordnung ebenso wie die
subjektiven Rechte und Rechtsgüter der be-
troffenen Kinder. Auch sei hinreichend
wahrscheinlich, dass es zu einem Schadens-
eintritt kommen könnte. Der Antragsteller
habe sich wiederum Kindern in der ein-
schlägigen Altersklasse genähert, die sei-
nem seitherigen Opfertypus entspreche. Er
habe sich Vertrauen von deren Eltern er-
worben und sei bereits in einer Familie als
Babysitter engagiert worden. Im Rahmen
dieser Tätigkeit habe er die Kinder auch
schon gebadet. Das Vertrauen der Eltern zu
ihm sei so groß, dass er auch berechtigt sei,
die Kinder von Kindergarten bzw. Hort ab-
zuholen. Allerdings wüssten die jeweiligen
Eltern der Kinder nichts von den einschlä-
gigen Vorstrafen des Antragstellers.

Straftäter betätigt sich als ehrenamt-
licher Mitarbeiter in Kindertagesstätten,
Grundschulen sowie als Geschichten-
erzähler und Vorleser
Im Rahmen seiner psychologischen Betreu-
ung während der Verbüßung der zuletzt
gegen ihn verhängten Freiheitsstrafe von
vier Jahren und neun Monaten Gefängnis
habe er Strategien entwickeln wollen, um zu
lernen, in Verführungssituationen „nein“ zu
sagen. Er wolle keinen Kontakt mehr zu Kin-
dern, er wünsche sich vielmehr eine sexuelle
Beziehung zu einer erwachsenen Frau. Indes
zeige das Verhalten des Antragstellers, so
das Verwaltungsgericht, dass er diese Stra-
tegien offensichtlich nicht mehr anwende,
denn er habe nicht nur Kontakt zu Kindern
bis zu vierzehn Jahren gesucht, sondern
betätige sich ehrenamtlich in Kindertages-
stätte, Grundschulen und einer Stadtteil-
bücherei ehrenamtlich als Geschichten-
erzähler und Vorleser. Auch präsentiere er
sich auf seiner Internet-Seite als Vorleser für
Kinder im Kindergarten- und Grundschulal-
ter. Durch diese Verhaltensweisen werde
deutlich, dass er über eine mannigfache
Zahl von Kontakten zu Kindern in der von
ihm für seine Straftaten bevorzugten Alters-
klasse verfüge; so dass die Gefahr bestehe,
er könne wiederum Straftaten gegen deren
sexuelle Selbstbestimmung begehen. Die-
ser Gefahr könne durch das von der Polizei
angeordnete Verbot begegnet werden.

Hausverbot für Jugendzentrum kann nicht
per Gericht erteilt werden
Das darüber hinausgehende Verbot, sich in
einem Jugendzentrum in Darmstadt aufzu-
halten, bestätigte das Gericht indessen nicht.
Ein Aufenthaltsverbot könne gemäß § 31 Abs.
3 HSOG nur in Bezug auf öffentlichen Raum
ausgesprochen werden. Bei dem Jugendzen-
trum handele es sich zwar um ein offenes
Haus, nicht aber um öffentlichen Raum. Ein
Hausverbot könne daher nur von dem priva-
ten Träger ausgesprochen werden. �
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Straßenrennen

Ein BMW-Fahrer fährt mit ca. 250 km/h auf der Auto-
bahn in einer 100er Zone. Er wird daraufhin von einem
Streifenwagen wie wild verfolgt. Nach einer halben
Stunde wilder Verfolgungsjagd stoppt er endlich. Der
Polizeiobermeister sagt:
„OK, wenn sie mir eine Ausrede liefern, die ich noch nie
gehört habe, kommen sie diesmal so davon”.
Daraufhin der BMW-Fahrer: „Also meine Frau ist
letzte Woche mit einem Polizisten durchgebrannt. Als
ich sie im Rückspiegel sah, dachte ich, er wollte sie mir
wiederbringen...”

Fahrradkontrolle

Ein Polizist hält einen Radfahrer an: „Sie fahren im Dunkeln ohne Licht, 5 Euro, Sie haben keinen Kettenschutz 10 Euro,
keine Klingel noch mal 5 Euro.” Der Radfahrer lacht. „Was gibt es denn dabei zu lachen?” fragt der Polizist. Sagt der
Radfahrer: „Gleich kommt mein Kumpel, der hat gar kein Fahrrad...”

Schamloses Verhalten

Es klingelt an der Haustür einer älteren Dame.
„Hallo, hier ist die Polizei. Sie haben uns gerufen, weil
gegenüber in der Wohnung ein Pärchen immer nackt
durch die Wohnung hüpft?”
„Ach, gut dass sie da sind, jedes Mal wenn ich aus dem
Fenster schaue, muss ich mir dieses schamlose Verhal-
ten bieten lassen!”
Polizist: „Lassen sie mich mal ans Fenster!... Seltsam,
ich sehe gar nichts!”
Alte Dame: „Von da sehen Sie auch nichts! Hier auf den
Schrank müssen sie klettern.”

Darüber lacht die Polizei

Aufnahmetest
bei der Kriminalpolizei

Drei Kandidaten melden sich bei
der Wiener Kriminalpolizei zum
Aufnahmetest an.
Der Prüfer bittet den ersten herein
und legt ihm ein Foto vor:
„Was fällt ihnen an diesem Mann
auf?”
Der Kandidat betrachtet das Bild
und sagt dann:
„Der hat nur ein Ohr.”
„Das ist eine Profilaufnahme”,
knurrt der Kommissar und entlässt
den Kandidaten.
Der zweite Kandidat kommt herein,
auch er sagt, als ihm das Foto vor-
gelegt wird:
„Der Mann hat nur ein Ohr.”
Sichtlich genervt knurrt der Kom-
missar wieder:
„Das ist eine Profilaufnahme.”
Der dritte Kandidat kommt und
betrachtet das Bild. Nach einiger
Überlegung sagt er:
„Das ist ein Kontaktlinsenträger.”
Der Kommissar schaut in den Unter-
lagen nach und sagt dann, sichtlich
überrascht:
„Stimmt, sie sind aufgenommen.
Aber wie sind Sie darauf gekom-
men?”
„Also”, sagt der Kandidat, „mit nur
einem Ohr könnte er schwerlich
Brillenträger sein.”

Rätsel

26 PJ 1-2010

Für Sie gelesen
Dr. Holger Nimtz
Strafrecht für Polizeibeamte
Band 1: Grundlagen und Delikte
gegen die Person
Auflage 2009, 256 Seiten
DIN A5, Format Broschur, 19,90€
ISBN 978-3-8011-0520-4
Verlag Deutsche Polizeiliteratur
GmbH Buchvertrieb
Forststraße 3a, 40721 Hilden,
Telefon (0211) 7104-212
Telefax (0211) 270
E-Mail: vdp.buchvertrieb@vdpolizei.de
Homepage: www.vdpolizei.de

Der vorliegende Band erfüllt alle Anfor-
derungen an ein Lehrbuch für die poli-
zeiliche Ausbildung und das polizeiwis-
senschaftliche Studium in Diplom- und
Bachelorstudiengängen:

• Prüfungsschemata und Erläuterungen

• Definitionen

• Beispielsfälle

• Übersichten

• Vertiefungshinweise für Selbststudium,

• Bachelor- und Thesisarbeiten

• Leitentscheidungen der Gerichte

• Hinweise zu Übungsfällen

• Lernhilfen

Die komplexe Rechtsmaterie ist nach po-
lizeilichen Bedürfnissen aufbereitet, ohne
prüfungs- und praxisrelevante Bereiche
auszuklammern. Die übersichtliche, gut
lesbare Darstellung ermöglicht eine
schnelle Einarbeitung in den Lehrstoff
und eine effektive Prüfungsvorbereitung.
Somit ist das Buch idealer Begleiter für
Ausbildung, Studium und Praxis. �
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Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten kennen diese Situation:
Tausende Lkw und Privat-Kfz mit auslän-
dischem Kennzeichen fahren jeden Tag
über unsere Autobahnen und Landstra-
ßen. Die Straße ist zu einer Lebensader
nicht nur des europäischen Marktes ge-
worden. Hier sind Polizeikräfte in beson-
derem Maße gefordert, wenn es darum
geht, im Rahmen einer effizienten Ver-
kehrsüberwachung die Kontrolle dieser
ausländischen Verkehrsteilnehmer vor
einem rechtlich einwandfreien Hinter-
grund zu leisten.
Das Buch ermöglicht den einschreitenden
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten
die Beurteilung ausländischer Fahrzeug-
führer insbesondere in fahrerlaubnis-
rechtlicher sowie ausländischer Fahr-
zeuge in zulassungs-, versicherungs- und
steuerrechtlicher Hinsicht. Nicht zu ver-
gessen sind in diesem Zusammenhang
auch die Beschaffenheits- und Ausrü-
stungsvorschriften. Daneben werden die
besonderen Vorschriften des Nato-Trup-
penstatuts ebenso dargestellt wie die aus
den Regelungen über die grenzüber-
scheitende Polizeiarbeit resultierenden
Besonderheiten. Eigene Kapitel sind dar-
über hinaus der Behandlung exterritorialer
und sonstiger bevorrechtigter Personen
sowie dem Thema Autobahnmaut und
der Sicherheitsleistung gewidmet.
Zahlreiche Abbildungen einzelner Fahr-
zeuge sowie von Führerscheinen und
Kennzeichen verstärken den Nutzen die-
ses Buches, das sowohl in der Aus- und
Fortbildung als auch in der polizeilichen
Praxis einsetzbar ist. �
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Sowohl für die Polizei wie für die Justiz
rückt die Auseinandersetzung mit dem
Europarecht immer stärker in den Mittel-
punkt. Eine Vielzahl von polizeilichen
Fragestellungen hat inzwischen einen
europarechtlichen Bezug. Exemplarisch
seien hier die grenzüberschreitende
Nacheile, die Observation im grenznahen
Raum, das Schengener Informations-
system oder der europäische Haftbefehl
genannt. Das vorliegende Studienbuch
gibt einen umfassenden und gut ver-
ständlichen Überblick über die zentralen
Bereiche zum Thema Polizeiarbeit und
Europa.
In der ersten Hälfte wird das „System
Europa” vorgestellt. Die einzelnen Insti-
tutionen der EG und der EU werden
eingehend beschrieben und in den zeit-
lichen Zusammenhang eingeordnet.
Dem schließen sich ausführliche Kapitel
zu den geltenden Verträgen und zur
aktuellen Rechtsetzung und Rechtspre-
chung an.
Die zweite Hälfte des Buches widmet sich
den für die Polizeiarbeit bedeutsamen
Gebieten. Die Inhalte reichen dabei von
den Grundlagen der polizeilichen und ju-
stiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen
über die Gemeinsamen Ermittlungsgrup-
pen bis zum Vertrag von Prüm und weite-
ren bi- und multilateralen Verträgen. Der
Leser findet zudem Informationen rund
um das Schengen-Abkommen und zu
den neuen Einrichtungen der europäi-
schen Vernetzung innerhalb der Polizei-
arbeit. �




